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(3) Der Dienststellenleiter kann sich bei Besprechungen mit der Betriebsvertretung 
durch eine Person vertreten lassen, die in der Leitung der Dienststelle verantwortlich 
tätig und zur Verhandlung mit der Betriebsvertretung in dem gleichen Umfange wie 
der Dienststellenleiter bevollmächtigt ist. 

(4) Von der Anwendung der Vorschriften des Gesetzes über die Wählbarkeit zu 
einer Betriebsvertretung, die die Dauer der Zugehörigkeit zu Dienststellen betreffen, 
kann Abstand genommen werden, soweit zwischen der Mehrheit der Arbeitnehmer 
und dem Arbeitgeber hierüber eine Verständigung herbeigeführt wird. 

(5) Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, Mitgliedern der Betriebsvertre-
tung, dem Ausschuß nach § 93 des Gesetzes und der Einigungsstelle Unterlagen 
vorzulegen, soweit diese aus Gründen der Sicherheit Verschlußsachen darstellen; das 
gleiche gilt für Auskünfte daraus. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Be-
triebsvertretung, soweit erforderlich, Zugang zu Sicherheitsbereichen haben. Soweit 
die Vorschriften der obersten Dienstbehörde der Truppe über die militärische Sicher-
heit einem solchen Zugang entgegenstehen oder ihn einschränken, erfolgt der Zugang 
unter den gleichen Bedingungen, unter denen auch zivilen Arbeitskräften der Zu-
gang erlaubt ist. 

(6) (a) (i) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht kann, soweit im 
Einzelfall besonders schutzwürdige militärische Interessen entgegenstehen, in seinem 
Umfang beschränkt werden. Die oberste Dienstbehörde hat die Gründe für die Be-
schränkung des Mitbestimmungsrechts schriftlich darzulegen und den Umfang der 
Beschränkung zu bezeichnen. Sofern die Offenlegung der Gründe die Gefahr eines 
schweren Schadens für die Sicherheit des Entsendestaates oder seiner Truppe verursa-
chen könnte, kann die oberste Dienstbehörde den Nachweis durch eine förmliche Erklä-
rung bewirken, die durch den Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts zu bestätigen ist. 
 (ii) In Fällen, in denen die Liegenschaften an die Bundesregierung zurückgegeben 

werden, verhindert die Anwendung des Mitbestimmungsrechts nicht die Rück-
gabe dieser Liegenschaften zu dem vorgesehenen Zeitpunkt, der den zuständi-
gen deutschen Behörden von der Truppe mitgeteilt wurde. In diesen Fällen 
schließen die zuständigen deutschen Behörden besondere Vereinbarungen, um 
die Liegenschaften zu übernehmen, selbst wenn sie nicht völlig geräumt worden 
sind. 

(iii) (aa) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in bezug auf die Errich-
tung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform findet nur auf Sozialeinrichtungen Anwendung, die 
ausschließlich für die zivilen Arbeitskräfte unterhalten werden. 

 (bb) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in bezug auf die Ge-
staltung der Arbeitsplätze findet keine Anwendung, wenn sowohl Mitglie-
der der Truppe oder des zivilen Gefolges als auch zivile Arbeitskräfte in 
dieselbe Einrichtung oder dasselbe Programm einbezogen sind und die 
Zahl der betroffenen zivilen Arbeitskräfte nicht überwiegt. 

 (iv) Soweit der Inhalt von Personalfragebogen für Angestellte und Arbeiter Fragen 
der militärischen Sicherheit betrifft, findet anstelle der im Gesetz vorgesehenen 
Mitbestimmung das Mitwirkungsverfahren Anwendung. 

 (v) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht bei Zuweisung entsprechend 
§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes findet keine Anwendung. 

 (vi) Angelegenheiten, soweit sie durch Gesetz oder Tarifvertrag geregelt sind oder 
üblicherweise gemäß Artikel 56 Absatz (5) Buchstabe (a) geregelt werden un-
terliegen nicht der Mitbestimmung. 
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(vii) Die Mitbestimmung findet keine Anwendung in bezug auf § 75 Absatz (1) 
Nummern 1 und 2, § 75 Absatz (3) Nummer 13 sowie § 76 Absatz (2) 
Nummern 5 und 7 des Gesetzes. Dieser Ausschluß wird unmittelbar nach 
dem 31. Dezember 1994 überprüft werden. 

(b) In Fällen, in denen die Mitbestimmungsrechte aufgrund des Buchstabens (a) 
keine Anwendung finden, gilt das Mitwirkungsverfahren. 

(c) Die im Mitbestimmungsverfahren vorgesehene Einigungsstelle besteht je aus 
einem von der obersten Dienstbehörde und von der bei ihr bestehenden zuständigen 
Betriebsvertretung bestellten Beisitzer sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden, 
auf dessen Person sich beide Teile einigen. Kommt eine Einigung über die Person 
des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn, soweit nicht einvernehmlich der 
Präsident des Bundesverwaltungsgerichts oder der Generalsekretär der Westeuropäi-
schen Union um die Bestellung ersucht wird, der Generalsekretär der Nordatlantik-
vertragsorganisation. Die oberste Dienstbehörde kann verlangen, daß die Mitglieder 
der Einigungsstelle zum Umgang mit Verschlußsachen ermächtigt sind. Auf Ersu-
chen der betreffenden Truppe oder Betriebsvertretung können ständige oder Ad-hoc-
Einigungsstellen eingesetzt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen. 

(d) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluß. Sie kann den Anträgen der 
Beteiligten auch teilweise entsprechen. Der Beschluß wird mit Stimmenmehrheit ge-
faßt. Beschlüsse der Einigungsstelle erfolgen im Rahmen der Rechtsvorschriften ein-
schließlich der Haushaltsgesetze und -vorschriften des Entsendestaates, die für die 
oberste Dienstbehörde der Truppe bindend sind. 

(7) Der Dienststellenleiter legt der Betriebsvertretung Verwaltungsanordnungen 
vor, deren Erlaß zur Mitwirkung gemäß § 78 des Gesetzes vor, außer in den Fäl-
len, in denen § 72 Absatz (6) in Verbindung mit § 69 Satz 5 des Gesetzes An-
wendung findet. 

(8) (gestrichen) 
(9) Soweit das Gesetz gerichtliche Entscheidungen vorsieht, entscheiden die deut-

schen Gerichte für Arbeitssachen in dem nach deutschem Recht vorgesehenen Verfah-
ren (Beschlußverfahren), und die Bundesrepublik beteiligt sich im Namen einer 
Truppe oder eines zivilen Gefolges auf deren Antrag am Verfahren. 

(10) Auf Ersuchen einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beantragt die von der 
Bundesrepublik bestimmte Stelle die Strafverfolgung wegen Verletzung der Schwei-
gepflicht nach Maßgabe des § 203 Absatz 2 Nummer (3) und des § 353b Ab-
satz 1 Nummer 3 des Strafgesetzbuches.) 
Art. 57 
Art. 571 [Freizügigkeit von Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeugen; Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften] (1) (a) Eine 
Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen sind 
vorbehaltlich der Genehmigung der Bundesregierung berechtigt, 
mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen in die Bundesrepublik ein-
zureisen oder sich in und über dem Bundesgebiet zu bewegen; 
________________________________________________________________ 

1 Zum Transport gefährlicher Güter s. die VO über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf 
Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – 
GGVSEB) idF der Bek. v. 26.3.2021 (BGBl. I S. 481), zul. geä. durch Art. 1 VO v. 
28.6.2023 (BGBl. I Nr. 174). 
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Transporte und andere Bewegungen im Rahmen deutscher 
Rechtsvorschriften, einschließlich dieses Abkommens und anderer 
internationaler Übereinkünfte, denen die Bundesrepublik und  
einer oder mehrere der Entsendestaaten als Vertragspartei ange- 
hören, sowie damit im Zusammenhang stehender technischer  
Vereinbarungen und Verfahren, gelten als genehmigt. Soweit  
Sondererlaubnisse und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen 
von den Rechtsvorschriften für den Transport gefährlicher Güter 
für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, 
werden sie durch die zuständigen Stellen der Bundeswehr einge-
holt. 

(b) Die zuständigen Stellen der Bundeswehr koordinieren die 
Wahrnehmung militärischer Interessen der Truppen in Verkehrs-
angelegenheiten gegenüber den zivilen Behörden. Sie koordinieren 
ferner die Durchführung militärischer Verkehrsbewegungen der 
Entsendestaaten untereinander und mit dem Zivilverkehr. Art und 
Umfang dieser Koordinierung werden zwischen den Behörden der 
Truppen und der Bundeswehr vereinbart. Werden solche Verein-
barungen nicht geschlossen, so teilen die Truppen den zuständigen 
Stellen der Bundeswehr militärische Bewegungen auf der Straße 
und auf der Schiene mit. In bezug auf den militärischen Luftver-
kehr gelten die üblichen Verfahren. 

(2) Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unbe-
rührt. Über die Einstellung und Beförderung eigener Güter- und 
Reisezugwagen und über die Zulassung eigener Triebfahrzeuge ei-
ner Truppe werden Einstellungsverträge oder Verwaltungsabkom-
men zwischen den Behörden der Truppe und den deutschen Ei-
senbahnverwaltungen abgeschlossen. 

(3) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Ange-
hörigen befolgen die deutschen Verkehrsvorschriften einschließlich 
der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der Vor-
schriften über den Transport gefährlicher Güter, soweit nicht in 
diesem Abkommen etwas anderes bestimmt ist. Die Einhaltung 
dieser Vorschriften überwachen die zuständigen Behörden. Um die 
Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern, 
kann diese Überwachung gemeinsam durchgeführt werden. Die 
Durchführung dieser Überwachung kann durch örtliche Abspra-
chen geregelt werden. Bestehende Absprachen bleiben bestehen, es 
sei denn sie werden überarbeitet. 
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(4) (a) Abweichungen von den deutschen Vorschriften über das 
Verhalten im Straßenverkehr sind einer Truppe nach Maßgabe des 
deutschen Rechts gestattet. Im Falle künftiger Änderungen deut-
scher Gesetze oder Vorschriften, die den Straßenverkehr betreffen, 
finden durch dringende militärische Erfordernisse bedingte Abwei-
chungen im Einklang mit Verfahren statt, die zwischen den Behör-
den einer Truppe und den zuständigen deutschen Behörden ver-
einbart werden. 

(b) Über die Bestimmung und Benutzung eines Straßennetzes 
für den militärischen Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-
zeuganhängern, deren Abmessungen, Achslast, Gesamtgewicht 
oder Anzahl die nach dem deutschen Straßenverkehrsrecht gelten-
den Begrenzungen überschreiten, sind Vereinbarungen zwischen 
den Behörden einer Truppe und den deutschen Behörden zu 
schließen. Der Verkehr mit derartigen Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeuganhängern auf Straßen außerhalb des vereinbarten Stra-
ßennetzes wird nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Be-
hörden durchgeführt. Bei Unglücksfällen, Katastrophen, im Falle 
des Staatsnotstandes oder nach vorheriger Vereinbarung zwischen 
den betroffenen Behörden ist die Erlaubnis der zuständigen deut-
schen Behörden nicht erforderlich. 

(5) Die Behörden des Entsendestaates beachten grundlegende 
deutsche Verkehrssicherheitsvorschriften. Innerhalb dieses Rah-
mens können sie ihre eigenen Normen auf den Bau, die Ausfüh-
rung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhän-
ger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die deutschen 
Behörden und die Behörden der Truppe arbeiten bei der Durch-
führung dieser Bestimmung eng zusammen. 

(6) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge dürfen mit Militärflug-
zeugen Verkehrsflughäfen und sonstiges Luftfahrgelände, das ihnen 
nicht zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden ist, nur in 
Notfällen oder nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen oder 
sonstigen Vereinbarungen mit den zuständigen deutschen Behör-
den benutzen. 

(7) (gestrichen) 
(8) Alle von den deutschen Behörden und den Behörden der 

Truppen errichteten und betriebenen Kontrollsysteme für den 
Luftverkehr und die dazu gehörigen Fernmeldesysteme werden 
koordiniert, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des 
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Luftverkehrs und die gemeinsame Verteidigung zu gewährleis- 
ten. 
 

(UP: Zu Artikel 57 Absatz (3). Während der Tauperiode werden, ausge-
nommen bei Unglücksfällen, Katastrophen oder im Falle des Staatsnotstandes, die 
von den deutschen Behörden aufgestellten besonderen Verkehrszeichen oder die von 
ihnen erlassenen besonderen Anordnungen beachten.) 
Art. 58 

Art. 58 [Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und -einrich-
tungen] (1) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und 
Angehörigen sind berechtigt, die öffentlichen und privaten Ver-
kehrsmittel und -einrichtungen in der Bundesrepublik, die dem öf-
fentlichen Verkehr dienen, zu benutzen. Vorbehaltlich anderweiti-
ger Vereinbarungen unterliegt die Ausübung dieses Rechts den 
allgemein für den Verkehr geltenden Vorschriften. 

(2) (a) Bei der Benutzung der in Absatz (1) genannten Ver-
kehrsmittel und -einrichtungen werden auf eine Truppe und ein 
ziviles Gefolge keine ungünstigeren Tarife angewandt als auf die 
Bundeswehr. Diese Tarife werden von den zuständigen deutschen 
Behörden nach dem deutschen Verkehrsrecht festgesetzt oder ge-
nehmigt. Die Behörden der Truppe haben das Recht, an den Ver-
handlungen mit den Verkehrsträgern über die Militärtarife teilzu-
nehmen. Wenn im Hinblick auf Verkehrsleistungen für eine 
Truppe und ihr ziviles Gefolge besondere Verhältnisse eintreten, 
für die es an Bestimmungen in den Militärtarifen fehlt, ergänzen 
die deutschen Behörden die Militärtarife nach Verhandlungen zwi-
schen den Behörden der Truppe und den Verkehrsträgern im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse in angemessener Weise. 

(b) Militärtarife werden nach einem vereinfachten Tarifschema 
gestaltet, das der Eigenart des Militärverkehrs Rechnung trägt und 
die praktische Anwendung der Tarife durch eine Truppe und ein 
ziviles Gefolge erleichtert. 

(c) Die Anwendung der Sätze der Militärtarife führt für eine 
Truppe und ein ziviles Gefolge insgesamt zu keinem ungünstigeren 
Ergebnis als die Anwendung der Sätze der öffentlichen Tarife, ein-
schließlich der in Betracht kommenden Ausnahmetarife. 

(3) Die Bundesrepublik prüft Anträge einer Truppe auf Errich-
tung zusätzlicher oder Änderung bestehender Einrichtungen wohl-
wollend, wenn der Verkehrsbedarf der Truppe anders nicht befrie-
digt werden kann. 
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(4) Die deutschen Behörden unternehmen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit erforderlichenfalls geeignete Schritte, um sicherzu-
stellen, daß der Bedarf einer Truppe an Kessel-, Schlaf- und Spei-
sewagen durch Abmachungen zwischen den Behörden der Truppe 
und Unternehmen, die solche Dienste gewerblich anderen Benut-
zern zur Verfügung stellen, zu angemessenen Bedingungen befrie-
digt wird. 
 

(UP: Zu Artikel 58. Die durch deutsche Stellen betriebenen besonderen in-
nerdienstlichen Fernsprechnetze können in beschränktem Umfange von den militäri-
schen Transportdienststellen einer Truppe nach Maßgabe abzuschließender Verwal-
tungsabkommen benutzt werden, vorausgesetzt, daß 

(a) die Zahl der bestehenden Anschlüsse nicht erhöht wird; 
(b) diese Zahl unmittelbar nach Inkrafttreten des Zusatzabkommens gemeinsam 

überprüft und soweit wie möglich vermindert wird; 
(c) im gegenseitigen Einvernehmen die Zahl der Anschlüsse weiterhin zuneh-

mend vermindert wird und die Anschlüsse schließlich aufgehoben werden, sobald und 
soweit der technische Ausbau des öffentlichen Fernsprechnetzes oder eines ersatzwei-
sen militärischen Fernsprechnetzes eine derartige außergewöhnliche Benutzung über-
flüssig macht.) 
Art. 59 
Art. 59 [Militärpostämter] (1) (a) Eine Truppe kann Militär-
postämter für den Post- und Telegraphenverkehr der Truppe, des 
zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehörigen ein-
richten und betreiben. 

(b) Die Militärpostämter können insbesondere offene oder ver-
schlossene Postsendungen der Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer 
Mitglieder und von deren Angehörigen 

 (i) in das Bundesgebiet einführen, 
 (ii) aus ihm ausführen und anderen Militärpostämtern im Bundes-

gebiet zuleiten, 
(iii) innerhalb des Bundesgebietes befördern. 

(c) Der Postanweisungsdienst ist auf den Verkehr zwischen den 
Militärpostämtern und zwischen diesen Ämtern und anderen Post-
ämtern des betreffenden Entsendestaates beschränkt. 

(2) Die Militärpostämter können offene oder verschlossene Post-
sendungen der Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und 
von deren Angehörigen der Deutschen Bundespost zuleiten oder 
von ihr empfangen. Die zwischen der Bundesrepublik und dem 
beteiligten Entsendestaat geltenden internationalen Abkommen 
werden auf den Postverkehr zwischen den Militärpostämtern und 
der Deutschen Bundespost angewendet, soweit nicht besondere 
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Vereinbarungen über die Gebühren oder einzelnen Dienste zwi-
schen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe ge-
schlossen werden. Auswechslungsämter werden in gegenseitigem 
Einvernehmen eingerichtet. 

(3) Bei Militärpostämtern eingelieferte Sendungen können mit 
Wertzeichen des betreffenden Entsendestaates freigemacht wer- 
den. 

(4) Soweit eine Einheit einer Truppe Militärpostämter nicht un-
terhält, können diese Einheit, ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder 
und deren Angehörige die Militärpostdienste einer anderen Truppe 
benutzen. Wenn eine solche Benutzung unbegrenzte oder längere 
Zeit dauern soll, wird die Deutsche Bundespost so bald wie mög-
lich unterrichtet. 
 

Art. 601 [Fernmeldeanlagen und -dienste; Rundfunk- und 
Fernsehsender und -empfangsanlagen] (1) Eine Truppe, ein 
ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen benutzen die öf-
fentlichen Fernmeldedienste der Bundesrepublik, soweit nicht in 
diesem Artikel etwas anderes vorgesehen ist. Für die Benutzung 
gelten die jeweiligen deutschen Vorschriften, soweit nicht durch 
Verwaltungsabkommen etwas Abweichendes bestimmt ist. Bei der 
Anwendung der deutschen Vorschriften wird eine Truppe nicht 
ungünstiger als die Bundeswehr behandelt.Art. 60 

(2) Eine Truppe kann, soweit dies für militärische Zwecke er-
forderlich ist, 

(a) Fernmeldeanlagen (außer Funkanlagen) innerhalb der von ihr 
benutzten Liegenschaften, 

(b) nach Konsultation der deutschen Behörden Funkstellen für 
feste Funkdienste, 

(c) Funkanlagen für bewegliche Funkdienste und Ortungsfunk-
dienste, 

(d) sonstige Funkempfangsanlagen, 
(e) zeitweilig Fernmeldeanlagen jeder Art für den Einsatz bei  

Übungen, Manövern und in den Fällen eines Notstandes entspre-
chend den mit deutschen Behörden abgestimmten Verfahren er-
richten, betreiben und unterhalten. 
________________________________________________________________ 

1 S. auch das Verwaltungsabkommen v. 18.3.1993, das für die Bundesrepublik Deutsch-
land am 29.3.1998 in Kraft getreten ist (Bek. v. 22.9.2000, BGBl. II S. 1316, 1317). 
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(3) (a) Eine Truppe kann Drahtfernmeldeanlagen außerhalb der 
von ihr benutzten Liegenschaften mit Zustimmung der deutschen 
Behörden errichten, betreiben und unterhalten, wenn 

 (i) zwingende Gründe der militärischen Sicherheit vorliegen oder 
(ii) die deutschen Behörden nicht in der Lage sind oder darauf ver-

zichten, die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. 

(b) Die beschleunigte Durchführung des Zustimmungsverfahrens 
seitens der deutschen Behörden wird durch Verwaltungsabkom-
men sichergestellt. 

(4) (a) Eine Truppe kann Fernmeldeanlagen, die vor Inkrafttre-
ten dieses Abkommens den bisherigen Vorschriften entsprechend 
in Betrieb genommen worden sind, auch weiterhin betreiben und 
unterhalten. 

(b) (gestrichen) 
(5) (a) Eine Truppe ist berechtigt, eigene Ton- und Fernseh-

rundfunksender für die Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder 
und deren Angehörige zu betreiben, soweit durch diese Funkstel-
len die deutschen Rundfunkdienste nicht in unbilliger Weise be-
einträchtigt werden. Unter dieser Voraussetzung können bestehen-
de Sendeeinrichtungen dieser Art weiter betrieben werden. Zu-
sätzliche Sendeeinrichtungen können nur im Einvernehmen mit 
den deutschen Behörden errichtet und betrieben werden. 

(b) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Ange-
hörigen können Ton- und Fernsehrundfunkempfangsanlagen ge-
bührenfrei und ohne Einzelgenehmigung errichten und betreiben, 
sofern sie keine elektromagnetischen Störungen von Funkdiensten 
verursachen. 

(6) Für Funkfrequenzen einschließlich ihrer kennzeichnenden 
Merkmale gilt der auf diesen Artikel Bezug nehmende Abschnitt 
des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (5). 

(7) (a) Die von einer Truppe errichteten Fernmeldeanlagen kön-
nen an die öffentlichen Fernmeldenetze der Bundesrepublik ange-
schlossen werden. 

(b) Fernmeldeeinrichtungen der Truppe, die an die öffentlichen 
Fernmeldenetze der Bundesrepublik angeschaltet werden sollen, 
sowie Funkanlagen müssen die in deutschen Vorschriften festgeleg-
ten grundlegenden Anforderungen einhalten. Noch bestehende 
Besonderheiten sind Übergangsweise mitzuberücksichtigen. Die 


